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            MCC Rhein-Ahr e.V. Verein zur Förderung des Automodellsports 
 

Beitrittserklärung 
 
 

 

Name: Datum: 

Vorname: Geb.-Datum: 

Straße: Nr.: 

PLZ: Wohnort: 

Telefon: Mobiltelefon: 

E-Mail: DMC Nr.: 

Mitglied:   Fördermitglied:    monatl. Förderbeitrag:    
    Fördermitglieder haben kein Stimmrecht 

 

Hiermit bestätige ich den Beitritt in den MCC Rhein-Ahr e.V. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, die Satzung, die Bahnordnung, und die Gebühren,- Beitragsordnung gelesen und 

anerkannt zu haben. 
Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten persönlichen Daten im Internen -Bereich der MCC Homepage 

veröffentlicht werden dürfen. 
Der Beitritt in den Verein ist immer mindestens für 1Jahr, danach verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr 
usw. Die Kündigungszeit beträgt 3 Monate und ist spätestens bis 30.09. des Jahres einzureichen. 
Der jährliche Satzungsgemäße Mitgliedsbeitrag beträgt für Erwachsene 360,- €, für Jugendliche und Schüler 120,- €, für 
Auszubildende und Studenten 240,- €, für jedes weitere Familienmitglied 120,- €. 
Ich bin einverstanden den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag per SEPA Lastschriftverfahren zu entrichten. 
Der Jahresbeitrag kann einmal jährlich bis spätestens Februar des Kalenderjahres im Voraus oder 
12 x monatlich, Erwachsene 30,- €, Auszubildende und Studenten 20,- €,  Jugendliche und Schüler 10,- € und jedes 
weitere Familienmitglied 10,- € eingezogen werden. 
Daueraufträge durch das Mitglied nur aus Bestandsvereinbarungen oder gesonderter Absprache. 
Einzug des monatlichen Beitrages zum 1. oder 15. des jeweiligen Monates im Voraus. 
Der Jahresbeitrag wird kalenderjährlich berechnet, das heißt der Jahresbeitrag ist immer für die Zeit vom 01.01. bis 
31.12. des Jahres. 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 

 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 


